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Bundesministerium für Arbeit und Soziales; ~ 
Entwurf eines Bundesgesetzes, das das 
zeitliche Mindestausmaß für die Anwendung 
arbeitsrechtlicher Gesetze aufhebt; 
Stellungnahme 
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In der Anlage beehrt sich das Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung die Stellungnahme zu dem vom Bundesmini

sterium für Arbeit und Soziales ausgesendeten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, das das zeitliche Mindestausmaß für die An

wendung arbeitsrechtlicher Gesetze aufhebt, zur Kenntnis zu 

bringen. 

Anlage 

Wien, 9. März 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, das das 
zeitliche Mindestausmaß für die Anwendung 
arbeitsrechtlicher Gesetze aufhebt; 
Stellungna'hme 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beehrt 

sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, das das zeitliche 

Mindestausmaß für die Anwendung arbeitsrechtlicher Gesetze 

aufhebt wie folgt Stellung zu nehmen: 

MINORITENPLATZ 5 
A-1014 WIEN 

TELEFON 
(0222) 531 20 - 0 

DVR 0000 175 

Durch den geplanten Entfall des zeitlichen Mindestausmaßes der 

Beschäftigung im Geltungsbereich ist die Anwendbarkeit des 

Angestelltengesetzes nunmehr für alle Arbeitnehmer mit Ange

stelltentätigkeit sichergestellt, was im Hinblick auf den ar

beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu begrüßen ist. 

Damit stehen künftig Abfertigungsansprüche auch Arbeitnehmern 

zu, die unter einem zeitlichen Ausmaß von 8 Wochenstunden be

schäftigt sind. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf würde allerdings nicht nur 

auf die auf privatrechtlichem Vertrag beruhenden Arbeits- oder 

Dienstverhältnisse Antwendung finden, die von den Universitäten 

im Rahmen ihrer Teilrechtsfähigkeit (§ 2 Abs. 2 Z. 2 UOG) abge

schlossen werden und auf die das Angestelltengesetz anzuwenden 

ist, sondern auch auf entsprechende Verträge, die von durch 

5/SN-120/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Bundesgesetz errichteten Fonds mit Rechtspersönlichkeit abge

schlossen werden. 

Für all diese Einrichtungen des Bundes mit (Teil)Rechtspersön

lichkeit ist u.a. infolge der Abfertigungsansprüche der teilbe

schäftigten Angestellten zu rechnen, für die die Bildung von 

Rücklagen für Abfertigungen in entsprechender Höhe vorzusorgen 

wäre. 

F~'Ji.A. 

Wien, 9. März 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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